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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1972

Norm

AußStrG §16 BIII2b

ABGB §170a

Rechtssatz

Wann eine Regelung des persönlichen Verkehrs gemäß § 170 a ABGB dem Wohl des Kindes entspricht, sagt das Gesetz

im einzelnen nicht. Die Lösung dieser Frage obliegt vielmehr dem p8ichtgemäßen richterlichen Ermessen. In einem

solchen Fall kann aber von einer o9enbaren Gesetzeswidrigkeit und damit einem Anfechtungsgrund im Sinne des § 16

AußStrG keine Rede sein.
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